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RS OGH 1983/10/10 1Ob701/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1983

Norm

ZPO §514 B

Rechtssatz

Wird eine Verletzung des Grundrechtes auf persönliche Freiheit durch eine vom Gericht angeordnete Haft behauptet,

kann dem davon Betro9enen ein rechtliches Interesse nicht deswegen abgesprochen werden, weil die Haft bereits

vollzogen wurde.
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